
Gemeinde Rastede, Bebauungsplan Nr. 83 „Beachclub Nethen" - 1. Änderung  

Textliche Festsetzungen

1. Auf der in der Bebauungsplanänderung festgesetzten Grünfläche gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung 
    "Fläche für Freiluftveranstaltungen" sind an maximal 5 Tagen im Jahr Freiluftveranstaltungen zulässig. 

2. Innerhalb der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im 
    Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB ist der in der Nutzungsschablone genannte 
    Emissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel (LEK) von 80 dB(A) nachts einzuhalten. Innerhalb der 
    festgesetzten Richtungssektoren I-VI kann dieser Schallleistungspegel um die in der folgenden Tabelle angegebenen 
    Zusatzkontingente (LEK,zus,k) erhöht werden. 

    Richtungssektor        Zusatzkontingent  LEK,zus,k [db(A)] nachts
    I                                          +10
    II                                            0 
    III                                        +10
    IV                                           0 

Nachrichtliche Hinweise

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, 
    Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
    Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
    unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten 
    oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach 
    der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 
    Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere 
    Abfallbehörde zu benachrichtigen.
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